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Satzung 
 
 

über Auszeichnungen der Stadt Burghausen 
 
 
 

vom 27. April 1961 in der Fassung vom 10. Juli 1991 
 
 
 
Die Stadt Burghausen erläßt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Oktober 1982 (GVBl S. 203) und des Art. 55 des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. November 
1970 (GVBl 616, ber. 1971 S. 93) folgende Satzung über Auszeichnungen der Stadt Burghausen in 
der Fassung vom 10. Juli 1991: 
 
 
 

§ 1 
 
 
(1) Die Stadt kann aufgrund des Art. 16 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern Persön-

lichkeiten zu Ehrenbürgern ernennen, die sich um sie besonders verdient gemacht haben. 
Die Auszuzeichnenden müssen nicht Bürger der Stadt Burghausen sein. 

 
 
(2) Die besonderen Verdienste müssen in hervorragend treuem und fruchtbarem Wirken für das 

Wohl der Stadt bestehen. 
 
 
(3) Der Ehrenbürger erhält von der Stadt einen Ehrenbürgerbrief. 
 
 
 
 

§ 2 
 
 
Die Stadt kann Straßen und Plätzen des Gemeindebezirkes den Namen von Persönlichkeiten geben, 
die sich um die Menschheit, die Bundesrepublik Deutschland, den Freistaat Bayern oder die Stadt 
Burghausen hohe Verdienste erworben haben. Die Auszeichnung soll in der Regel nach dem Tode 
der Namensträger geschehen. 
 
 
 
 

§ 3 
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Der Stadtrat Burghausen kann einem früheren Bürgermeister in den Fällen des § 55 Abs. 2 und 3 
des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte in der Fassung vom 4. Januar 1967 erlauben, die 
Ehrenbezeichnung "Altbürgermeister" zu führen. 
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§ 4 
 
 
Die Stadt Burghausen stiftet zur Auszeichnung von Persönlichkeiten  
 
1. die Goldene Ehrenmedaille, die am rot-weißen Band getragen wird und auf der Vorderseite 

das Stadtwappen der Stadt Burghausen mit der Unterschrift "Stadt Burghausen" und auf der 
Rückseite in einer Umrankung mit Lorbeer die Worte "Dank und Anerkennung für besondere 
Verdienste" enthält, 

 
2. eine Ehrennadel mit dem Stadtwappen in Gold und Silber, 
 
3. eine Ehrenbrosche mit dem Stadtwappen in Gold und Silber, 
 
4. ein Sport-Ehrenabzeichen mit dem Stadtwappen und einem Kranz in Gold, Silber und 

Bronze. 
 
 
 
 

§ 5 
 
 
(1) Die Goldene Ehrenmedaille wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch hervorragende 

Leistungen auf politischem, kulturellem, wirtschaftlichem oder sozialem Gebiet allgemein 
oder um die Stadt besonders verdient gemacht haben. 

 
 
(2) Die Ehrennadel wird an Herren, die Ehrenbrosche an Damen verliehen, die sich in der Erfül-

lung von Aufgaben, die dem Gemeinwohl dienen, z.B. auf den Gebieten der Heimatpflege, 
der Jugendbetreuung, des Rettungsdienstes oder der Leibesübungen, Verdienste erworben 
haben. 

 
 
(3) Das Sport-Ehrenabzeichen mit dem Stadtwappen wird in den Stufen Gold, Silber und Bronze 

an aktive Sportler aus Burghausen oder aus Burghausener Sportvereinen verliehen, die sich 
durch hervorragende Leistungen besonders ausgezeichnet haben. Es kann auch Sport-
Mannschaften verliehen werden. In diesem Fall erhält jedes Mitglied der Mannschaft das 
Sport-Ehrenabzeichen. 

 
 Verdienten Sportlern und Sportfunktionären kann die Sportehrenurkunde der Stadt verliehen 

werden. Näheres über die Vergabe der Sport-Ehrenabzeichen und der Sportehrenurkunde re-
geln die Richtlinien in Anlage 1 dieser Satzung. 

 
 
 
 

§ 6 
 
 
Über die Verleihung der Ehrenmedaille und der Goldenen und Silbernen Ehrennadel bzw. der 
Ehrenbrosche ist ein Ehrenbrief anzufertigen und dem Geehrten mit der verliehenen Auszeichnung in 
feierlicher Form auszuhändigen. 
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Über die Verleihung des Sport-Ehrenabzeichens mit dem Stadtwappen wird eine Ehrenurkunde aus-
gestellt, die dem Geehrten mit der Auszeichnung in feierlicher Form ausgehändigt wird. 
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§ 7 
 
Derselben Persönlichkeit können nacheinander mehrere Auszeichnungen zuteil werden. Gleichzeitig 
können Ehrenbürger höchstens fünf, Inhaber der Goldenen Ehrenmedaille höchstens zehn und Inha-
ber der Goldenen Ehrennadel und der Goldenen Ehrenbrosche höchstens dreißig lebende Persön-
lichkeiten sein. 
 
 
 
 

§ 8 
 
 
(1) Der Ehrenbürgerbrief, die Ehrenmedaille, die Ehrennadel, die Ehrenbrosche und das Sport-

Ehrenabzeichen gehen mit der Aushändigung in das Eigentum des Ausgezeichneten über. 
 
 
(2) Das Eigentum an der Ehrenmedaille, der Ehrennadel, der Ehrenbrosche und des Sport-Ehren-

abzeichens ist vererblich. Die Erben sollen sie achten und verwahren, sie dürfen aber die 
Auszeichnungen nicht selbst tragen. 

 
 
 
 

§ 9 
 
 
(1) Die Ehrenbürger sind zu repräsentativen Veranstaltungen der Stadt als Ehrengäste einzu-

laden. 
 
 
(2) Ehrenbürgern kann der Stadtrat einen Ehrensold bewilligen, dessen Höhe in das Ermessen 

des Stadtrats gestellt ist. 
 
 
 
 

§ 10 
 
 
Die Stadt führt über die verliehenen Auszeichnungen ein Ehrenbuch, in das die verliehenen Aus-
zeichnungen einzutragen sind. 
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§ 11 
 
 
(1) Berechtigt zur Einreichung von Vorschlägen auf Verleihung von Auszeichnungen gemäß dieser 

Satzung sind der Bürgermeister, sein Stellvertreter und die Stadtratsfraktionen. Die Vor-
schläge sind eingehend zu begründen. 

 
(2) Über die Auszeichnung beschließt der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung. 
 
(3) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenmedaille wird in der Regel in öffentlicher 

Stadtrats-Sitzung durch die Übergabe der Urkunde und der Auszeichnung vollzogen. 
 
(4) Die Ehrennadeln bzw. Ehrenbroschen werden in der Regel bei einem Ehrenabend überreicht. 
 
(5) Sport-Ehrenabzeichen werden in der Regel bei der Jungbürgerfeier oder bei einem Sportler-

Ehrenabend überreicht. 
 
(6) Die Auszeichnungen sind durch Anschlag an den Amtstafeln und durch einen Bericht in den 

örtlichen Tageszeitungen bekanntzumachen. 
 
 
 
 

§ 12 
 
 
(1) Die Stadt kann die Auszeichnungen wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen. 
 
(2) Der Widerruf des Ehrenbürgerrechts, der Ehrenmedaille und der Ehrennadel bzw. Ehrenbro-

sche bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtrates. 
 
(3) Der Widerruf wird durch Zustellung eines Widerrufbescheides vollzogen. Der Widerruf hat den 

Verlust der Vergünstigungen nach § 9 dieser Satzung zur Folge. Der Ehrenbürgerbrief, die Eh-
renmedaille und die Ehrennadel bzw. die Ehrenbrosche und die dazugehörigen Ehrenbriefe 
sind an die Stadt Burghausen zurückzugeben. 

 
 
 
 

§ 13 
 
 
Die Satzung in dieser Fassung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Burghausen, 10. Juli 1991 
STADT BURGHAUSEN 
 
gez. Hans Steindl 
 
Hans Steindl 
Erster Bürgermeister 
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Anlage 1 zur Satzung über Auszeichnungen der Stadt Burghausen 
 

 
 
 
 
 
 
 

RICHTLINIEN FÜR DIE VERLEIHUNG DER SPORT-EHRENABZEICHEN  
UND DER SPORTEHRENURKUNDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Grundsätzliches 
 
 Die Sport-Ehrenabzeichen und die Sportehrenurkunde der Stadt Burghausen werden grund-

sätzlich nur in den Disziplinen der Olympischen und der Paraolympischen Spiele und der 
World Games für die erstmalige Erringung des entsprechenden Titels verliehen. Abweichungen 
davon kann der Stadtrat beschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sport-Ehrenabzeichen 
 
 Die Ehrennadel in Bronze wird verliehen an aktive Sportler, die 
 

• einen dritten Platz bei Deutschen Meisterschaften in Einzel- oder Mannschaftswett-
bewerben, 

• einen zweiten Platz bei Bayerischen Meisterschaften in Einzel- oder Mannschafts-
wettbewerben, 

• einen ersten Platz bei Regional-Meisterschaften (mindestens Bezirksebene) in Einzel-
oder Mannschaftswettbewerben 

 
 errungen haben. 
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 Die Ehrennadel in Silber wird verliehen an aktive Sportler, die 
 
 

• einen dritten Platz bei Welt- oder Europameisterschaften bzw. Welt- oder Europapokal-
wettbewerben in Einzel- oder Mannschaftswettbewerben, 

• einen zweiten Platz bei Deutschen Meisterschaften in Einzel- oder Mannschaftswettbe-
werben, 

• einen ersten Platz bei Bayerischen Meisterschaften in Einzel- oder Mannschaftswettbe-
werben, 

 
 
 errungen haben, oder 
 
 

• 250 Einsätze bei den Senioren der Sportart Badminton 
• 300 Spiele bei den Senioren der Sportart Basketball 
• 250 Turniere bei den Senioren der Sportart Eisschießen 
• 300 Spiele bei den Senioren der Sportart Faustball 
• 250 Spiele bei den Senioren der Sportart Fußball   
• 300 Spiele bei den Senioren der Sportart Handball 
• 250 Kämpfe bei den Senioren der Sportart JuJutsu 
• 250 Kämpfe bei den Senioren der Sportart Karate 
• 300 Spiele bei den Senioren der Sportart Kegeln 
• 300 Kämpfe bei den Senioren der Sportart Ringen 
• 250 Einsätze bei den Senioren der Sportart Tennis 
• 250 Einsätze bei den Senioren der Sportart Tischtennis 
• 300 Spiele bei den Senioren der Sportart Volleyball 
• 150 Einsätze bei den Senioren der Sportart Schießen mit Luftdruckwaffen 

 
 
 nachweisen können, oder 
 
 

• eine mindestens sechsjährige aktive Wettkampfzeit in Nichtballsportarten nachweisen 
können, wobei eine einmalige überregionale Plazierung (ab Bayerischer Meisterschaft) 
erforderlich ist. 
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 Die Ehrennadel in Gold wird verliehen an aktive Sportler, die 
 
 

• einen zweiten oder ersten Platz bei Welt- oder Europameisterschaften bzw. Welt- oder 
Europapokalwettbewerben in Einzel- oder Mannschaftswettbewerben, 

• einen ersten Platz bei Deutschen Meisterschaften in Einzel- oder Mannschaftswett-
bewerben, 

 
 errungen haben, oder 
 

• 500 Einsätze bei den Senioren der Sportart Badminton 
• 600 Spiele bei den Senioren der Sportart Basketball 
• 500 Turniere bei den Senioren der Sportart Eisschießen 
• 600 Spiele bei den Senioren der Sportart Faustball 
• 500 Spiele bei den Senioren der Sportart Fußball   
• 600 Spiele bei den Senioren der Sportart Handball 
• 500 Kämpfe bei den Senioren der Sportart JuJutsu 
• 500 Kämpfe bei den Senioren der Sportart Karate 
• 600 Spiele bei den Senioren der Sportart Kegeln 
• 600 Kämpfe bei den Senioren der Sportart Ringen 
• 500 Einsätze bei den Senioren der Sportart Tennis 
• 500 Einsätze bei den Senioren der Sportart Tischtennis 
• 600 Spiele bei den Senioren der Sportart Volleyball 
• 300 Einsätze bei den Senioren der Sportart Schießen mit Luftdruckwaffen 

 
 
 nachweisen können, oder 
 
 

• eine mindestens zehnjährige aktive Wettkampfzeit in Nichtballsportarten nachweisen 
können, wobei eine mehrmalige überregionale Plazierung (ab Bayerischer Meisterschaft) 
erforderlich ist. 

 
 
 Das Sportehrenabzeichen der entsprechenden Stufe kann auch an Schiedsrichter und Kampf-

richter, die Mitglied eines Burghauser Sportvereines sind, und die vorgenannten Einsatzzahlen 
erfüllen, verliehen werden. 

 
 
 
 
 
3.  Sportehrenurkunde 
 
 Die Sportehrenurkunde wird verliehen für mindestens 20jährige verdienstvolle ehrenamtliche 

Tätigkeit in den Burghauser Sportvereinen und für besondere Verdienste im Bereich des Brei-
ten- und Freizeitsportes. Die Verleihung der Urkunde ist mit einem Geschenk verbunden." 
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Genehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk 
 
 
Das Landratsamt Altötting hat gemäß Verfügung vom 23. Mai 1961 Nr. III/3 - 2423 Az. 023-2 gegen 
die Satzung in der ursprünglichen Form und mit Verfügung vom 19. September 1968           Nr. III/3 - 
2844 Az. 023-2 gegen die zur ursprünglichen Satzung erlassene Änderungssatzung Bedenken nicht 
geltend gemacht. 
 
Die Satzung in der Fassung vom 27. April 1961 wurde am 26. Mai 1961 und die Änderungssatzung 
vom 11. September 1968 wurde ab 25. September 1968 in der Geschäftsstelle im Rathaus zu Burg-
hausen, II. Stock, Zimmer 19, niedergelegt. Auf die Niederlegung der Satzung in der ursprünglichen 
Fassung wurde durch Bekanntmachung vom 26. Mai 1961, angeschlagen an den Amtstafeln Rat-
haus und Robert-Koch-Straße, vom 26. Mai 1961 mit 11. Juni 1961, hingewiesen. Auf die Niederle-
gung der Änderungssatzung wurde durch die Bekanntmachung vom                 23. September 1968, 
angeschlagen an den Amtstafeln Rathaus und Robert-Koch-Straße vom   25. September 1968 mit 
10. Oktober 1968, hingewiesen. Beide Bekanntmachungen wurden mit dem Beifügen erlassen, daß 
die Satzung während der allgemeinen Geschäftsstunden in der Geschäftsstelle im Rathaus zu 
Burghausen zur Einsicht aufliegt. Jeweils eine Ausfertigung der Bekanntmachung hat die örtliche 
Presse mit der Bitte um Veröffentlichung im lokalen Teil erhalten. 
 
Auf die Niederlegung der Änderungssatzung wurde durch Bekanntmachung vom 17. April 1985, 
angeschlagen an den Amts- und Veröffentlichungstafeln vom 18. April 1985 mit 3. Mai 1985, hinge-
wiesen. Die Bekanntmachung wurde mit dem Bemerken erlassen, daß die Satzung während der 
allgemeinen Geschäftsstunden in der Geschäftsstelle im Rathaus zu Burghausen zur Einsicht auf-
liegt. Jeweils eine Ausfertigung der Bekanntmachung hat die örtliche Presse mit der Bitte um Veröf-
fentlichung im lokalen Teil erhalten. 
 
 
Auf die Niederlegung der Änderungssatzung wurde durch Bekanntmachung vom 12. Juli 1991, an-
geschlagen an den Amts- und Veröffentlichungstafeln vom 15. Juli 1991 mit 31. Juli 1991, hingewie-
sen. Die Bekanntmachung wurde mit dem Bemerken erlassen, daß die Satzung während der allge-
meinen Geschäftsstunden in der Geschäftsstelle im Rathaus zu Burghausen zur Einsicht aufliegt. 
Jeweils eine Ausfertigung der Bekanntmachung hat die örtliche Presse mit der Bitte um Veröffent-
lichung im lokalen Teil erhalten. 


